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Hamburg, den 2. Februar 2021

WC

Sprechzeiten nach Vereinbarung Öffentliche Verkehrsmittel:
U1, Busse Wandsbek Markt
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Verfahren Baugenehmigungsverfahren nach § 62 HBauO
Eingang 20.06.2019

Grundstück

Belegenheit ###
Baublock 526-301
Flurstück 4750 in der Gemarkung: Oldenfelde

Neubau eines Betriebsgebäudes

ÄNDERUNGSBESCHEID

Nummer 1 zum Genehmigungsbescheid

über die Änderung der Zufahrt
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Dieser Bescheid schließt ein:

1. Sondernutzungserlaubnis nach § 19 Absatz 1 Hamburgisches Wegegesetz (HWG)
für die Benutzung bzw. Inanspruchnahme des öffentlichen Weges bzw. öffentlich
genutzter Privatflächen vom 22.01.1974 in der geltenden Fassung unter dem
Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs und vorbehaltlich der Zustimmung der
zuständigen Straßenverkehrsbehörde. Die Nutzung des öffentlichen Grundes
(Baustelleneinrichtung, Bauüberfahrt, Krangestellung, usw.) bedarf einer
gesonderten Erlaubnis.

Nebenbestimmung

Entsprechend § 61 Hamburgisches Wegegesetz (HWG) kann die
Wegeaufsichtsbehörde zur Durchführung des Gesetzes Verfügungen
(Beseitigungspflicht gem. § 60 HWG) gegen den Pflichtigen erlassen.
Die Sondernutzungserlaubnis nach § 19 Absatz 1 bzw. § 25 Hamburgisches
Wegegesetz (HWG) ist beim Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt
(WBZ) rechtzeitig vor Baubeginn einzuholen.

2. Höhenanweisung, für die die vorhandenen Höhen an der Grundstücksgrenze als
Bezugspunkt festgelegt werden.

3. Erlaubnis nach § 18 Absatz 1 des Hamburgischen Wegegesetzes (HWG) in der
geltenden Fassung für die Herstellung einer 12,00 m breiten Überfahrt. Die
vorgegebene Breite der geplanten Überfahrt zum Grundstück wird an der
Grundstücksgrenze gemessen.

Ausführungsgrundlagen
 
Bestandteil des Bescheides

- die Vorlagen Nummer

1 / 47 Lageplan
1 / 48 Schleppkurven

Sie sind im Rahmen des gesetzlich geregelten Prüfungsumfanges verbindlich.
Die Grüneintragungen in den Vorlagen sind zu beachten.
Die Vorlage Nummer 1/35 wird ungültig.
 
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch bei der im Briefkopf bezeichneten Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO).

 
Unterschrift
 
Gebühr
Über die Gebühr ergeht ein gesonderter Bescheid.
 
Weitere Anlagen

Anlage - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG
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Anlage zum Bescheid
###
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Anlage

STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG

Dieser Bescheid wird im Transparenzportal Hamburg veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13
HmbTG). Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument entfernt.

Für das Transparenzportal wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt:

Art der Baumaßnahme: Errichtung
Art der beantragten Anlage: Gebäude, Gebäudeklasse 3
Art des Gebäudes nach künftiger Nutzung: Nichtwohngebäude
Zahl der Vollgeschosse: 1 Vollgeschoss


